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RS OGH 1981/3/17 4Ob23/81,
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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1981

Norm

ABGB §1162d

AngG §34

KollV für Angestellte der Versicherungsunternehmungen §10

Rechtssatz

Entstehen Ansprüche erst nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses und haben sie ihren Rechtsgrund nicht

unmittelbar in den arbeitsvertraglichen Beziehungen, sondern in einer mit dem inzwischen schon beendeten

Arbeitsverhältnis nur mehr mittelbar in Verbindung stehenden neuen Vereinbarung, (zB Vergleich oder konstitutives

Anerkenntnis nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses) gilt die Ausschließfrist ab Beendigung des

Arbeitsverhältnisses nicht (hier § 10 KollV für Angestellte der Versicherungsunternehmungen).

Entscheidungstexte
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Zweiter Rechtsgang zu 4 Ob 23/81

Schlagworte
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